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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
unser heutiges KIGA-Info hat diese Themen: 
 
1. Die HWS Buchen informiert 

2. Belehrung Infektionsschutz 

3. Sicherheitstechnische Überprüfung 

4. Lebensmittelhygiene 

5. Aushangpflichtige Gesetzestexte 

6. Verbandskästen 

7. Elternbeiträge  

 

1. Die HWS Buchen informiert 
 

Die Hauswirtschaftliche Schule in Buchen bietet im kommenden Schuljahr Kinderpflegerin-
nen die Möglichkeit, sich zur Erzieherin weiterzubilden. Auch wird Interessierten die Mög-
lichkeit geboten, eine Zusatzqualifikation mit dem Schwerpunkt “Kinder unter 3 Jahren in 
Tageseinrichtungen“ zu erwerben. Wer Interesse an einer solchen Ausbildung hat, kann sich 
bei der Hauswirtschaftlichen Schule Buchen unter der Telefon Nr.: 0 62 81 / 56 48 20 über 
diese Weiterbildungsmöglichkeiten informieren. 
 
Wir weisen darauf hin, dass die jeweiligen Kindergartenträger Aus- und Weiterbildungswün-
sche dahingehend unterstützen, dass bei der Gestaltung der Dienstpläne hierauf Rücksicht 
genommen wird. Bezahlter Urlaub oder eine bezahlte Freistellung erfolgt nicht.  
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2. Belehrung Infektionsschutzgesetz 
 

In zweijährigem Rhythmus müssen alle Mitarbeiter/innen (auch Hausmeister, Reinigungs-
kräfte ...) über die Regelungen des Infektionsschutzgesetzes informiert werden und die In-
formation schriftlich bestätigen. Das Merkblatt  finden Sie auf unserer Homepage. 

 
Bitte legen Sie das Infektionsschutzgesetz aus oder geben Sie es in Umlauf und lassen Sie 
jeden Ihrer Mitarbeiter/innen die Kenntnisnahme bestätigen. Das vollständige Unterschrifts-
blatt heften Sie bitte im Unterweisungshandbuch ab. 
 
 

3. Sicherheitstechnische Überprüfung 
  

Herr Babel bemängelt bei seinen Überprüfungen standardmäßig, dass für den Kindergarten 
kein E-Check erstellt wurde. Dabei müssten sämtliche elektrische Geräte zu einem sehr ho-
hen Preis überprüft werden. Wir erarbeiten gerade eine kostengünstige Lösung für alle Kin-
dergärten. Bitte geben Sie deshalb momentan keine E-Checks in Auftrag.  

 
 
4. Lebensmittelhygiene 
 

Mit diesem Kindergarteninfo erhalten Sie ein Merkblatt des Landesgesundheitsamtes zum 
Thema Lebensmittelhygiene. Dieses behandelt das Verhalten bei der Zubereitung von Spei-
sen im Rahmen von Festen. Sie können das Merkblatt gern an Helfer oder Verantwortliche 
weitergeben. 

 
 
5. Aushangpflichtige Gesetzestexte 

 
Viele Gesetze (z. B. Mutterschutzgesetz, Antidiskriminierungsgesetz …) sind zum Schutz 
der Mitarbeiter/innen erlassen worden. Damit diese über die sie schützenden Vorschriften in-
formiert sind, müssen die jeweiligen Gesetze im Betrieb ausgehängt werden. Wir hatten des-
halb schon in den vergangenen Jahren die zum Aushang vorgesehenen Gesetzestexte zu 
einem reduzierten Preis für Sie beschafft. Wir haben auch in diesem Jahr für alle Kindergär-
ten die 8. Auflage bestellt. Die Textausgabe kostet 9,00 €. Sobald Sie diese Ausgabe von 
uns erhalten haben, können Sie alle alten Exemplare wegwerfen. 

 
 
6. Verbandskästen 
 

Sie wurden bei der Info-Veranstaltung für Kindergartenleiterinnen darüber informiert, dass 
wir bei der Firma Soehngen Verbandskästen nach DIN 13157 besorgen können. Ein Ver-
bandskasten kostet 18,00 €. 
 

  Teilen Sie uns bitte bis 31.07.2009 mit, ob und wie viele Verbandskästen wir für Sie be-
stellen sollen (Frau Back, Tel. Nr.: 0 62 61 / 97 19 - 10, E- Mail: info@vst-obrigheim.de).  
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7. Elternbeiträge 
 

Für diejenigen Einrichtungen, in denen ab dem 1. September 2009 die Elternbeiträge nach 
dem baden-württembergischen Modell erhoben werden, haben wir auf der Homepage ein El-
ternanschreiben veröffentlicht. Sie müssen dort noch Ihre eigenen Beitragssätze und die Ad-
ressdaten einfügen. Bitte verwenden Sie den Brief jedoch nur dann, wenn Sie auch wirklich 
auf das neue baden-württembergische Modell (Erstkind bis Viertkind) umstellen. 
 
Ebenfalls auf der Homepage befindet sich der Antragsvordruck für diejenigen Eltern, in de-
ren Haushalt mehr als ein Kind lebt. Sie können den Vordruck entweder ausdrucken und den 
Eltern aushändigen oder die Eltern auf unsere Homepage verweisen (entsprechender For-
mulierungsvorschlag im Informationsbrief). Dieser Vordruck kann auch künftig benutzt wer-
den, um Ihnen Änderungen in der Kinderzahl mitzuteilen. 
 
Wir weisen noch einmal darauf hin, dass Veränderungen in der Kinderzahl (also Beitragre-
duzierung wegen eines weiteren Kindes in der Familie) erst in dem Monat, der auf die An-
tragstellung folgt, wirksam werden. Beitragsrückerstattungen sind nicht vorgesehen. Wir 
empfehlen Ihnen, diese auch nicht zu gewähren, weil dies zu einem enormen Mehraufwand 
für Sie führen würde.  

  
Diese Kindergarten-Info ist ein Rundbrief. Je eine Fertigung erhalten: 
 
• die Kindergärten (mit Anlagen) 
• die Kindergartenbeauftragten (ohne Anlagen) 
• die Pfarrämter (ohne Anlagen). 
 
Freundliche Grüße aus Obrigheim 
 
 
 
Klaus Muth  Theo Rappold   Ulrike Braasch   Julia Markl 
  


